
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mandantin, Lieber Mandant, 
 

zum Jahresende möchten wir Sie in diesem 

Rundbrief noch auf aktuelle Themen aus dem 

Steuerrecht hinweisen. 
 

Unser Team dankt Ihnen für Ihr Vertrauen 

und die angenehme Zusammenarbeit 

in diesem Jahr.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

schöne Weihnachtsfeiertage und auch im 

neuen Jahr weiterhin viel Erfolg. 

 
Ihr Team von Granow Hesse Seifert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danziger Str. 19 
37083 Göttingen 

Telefon:+49 551 99899-0 
Telefax:+49 551 99899-99 
www.ghs-steuerberater.de
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Unsere Kanzlei bleibt vom 24. Dezember 2015 bis zum 03. Januar 2016 geschlossen. 

In dringenden Angelegenheiten erreichen Sie in dieser Zeit Herrn Granow unter 0170 / 736 9651. 

 

 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

 
Zum Jahresende ist es üblich, Ge-
schenke an Geschäftsfreunde zu ver-
teilen. Deshalb sind für den Abzug 
dieser Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben die nachfolgenden Punkte 
von großer Bedeutung: 
 
 Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind nur bis zu einem Wert von  
35 € netto ohne Umsatzsteuer pro 
Jahr und pro Empfänger abzugsfä-
hig. 

 
 Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 

bei Versicherungsvertretern, Ärz-
ten) ist in die Ermittlung der Wert-
grenze mit einzubeziehen. In die-
sen Fällen darf der Bruttobetrag 
(inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr 
als 35 € betragen. 
 

 Es muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorhanden sein, auf der 

der Name des Empfängers ver-
merkt ist. Bei Rechnungen mit vie-
len Positionen sollte eine gesonder-
te Geschenkeliste mit den Namen 
der Empfänger sowie der Art und 
der Betragshöhe des Geschenks 
gefertigt werden. 

 
 Schließlich müssen diese Aufwen-

dungen auf ein besonderes Konto 
der Buchführung „Geschenke an 
Geschäftsfreunde“, getrennt von al-
len anderen Kosten, gebucht wer-
den. 

 
Überschreitet die Wertgrenze sämtli-
cher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Vorausset-
zungen nicht beachtet, sind die Ge-
schenke an diese Personen insge-
samt nicht abzugsfähig. 

Kranzspenden und Zugaben sind kei-
ne Geschenke und dürfen deshalb 
auch nicht auf das Konto „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“ gebucht wer-
den. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ einge-
richtet werden. 
 
Unternehmer haben bei betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine 
Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. 
Um bei hohen Sachzuwendungen ei-
ne Besteuerung mit dem individuellen 
Steuersatz des Empfängers zu ge-
währleisten, ist die Pauschalierung 
ausgeschlossen, soweit die Aufwen-
dungen je Empfänger und Wirt-
schaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwen-
dungen sind weiterhin aufzuzeichnen, 
auch um diese Grenze prüfen zu 
können. 
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wichtige Informationen kurz vorgestellt 



Als Folge der Pauschalversteuerung 
durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver-
steuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung 
zur Anwendung dieser Regelung Stel-
lung genommen. Danach ist u.a. Fol-
gendes zu beachten: 
 
 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 

Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres gewährten 
Zuwendungen einheitlich auszu-
üben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert 
für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Ar-
beitnehmer) und an eigene Arbeit-
nehmer anzuwenden. 

 
 Streuwerbeartikel (Sachzuwendun-

gen bis 10 €) müssen nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pau-
schalierung einbezogen werden, 
werden also nicht besteuert. 

 
Bei der Prüfung, ob Aufwendungen 
für Geschenke an einen Nichtarbeit-
nehmer die Freigrenze von 35 € pro 
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die 

übernommene Steuer nicht mit ein-
zubeziehen. Die Abziehbarkeit der 
Pauschalsteuer als Betriebsausgabe 
richtet sich danach, ob die Aufwen-
dungen für die Zuwendung als Be-
triebsausgabe abziehbar sind. 
 
 Der Unternehmer muss den Zu-

wendungsempfänger darüber in-
formieren, dass er die Pauschalie-
rung anwendet. Eine besondere 
Form ist dafür nicht vorgeschrie-
ben. 

 
Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Vorschrift voraussetzt, 
dass Zuwendungen oder Geschenke 
dem Empfänger im Rahmen einer der 
Einkommensteuer unterliegenden 
Einkunftsart zufließen. Die Norm be-
gründet keine weitere eigenständige 
Einkunftsart, sondern stellt lediglich 
eine besondere pauschalierende Er-
hebungsform der Einkommensteuer 
zur Wahl. 
 
Die Pauschalierungsvorschriften 
 
 erfassen nur solche betrieblich ver-

anlassten Zuwendungen, die beim 
Empfänger dem Grunde nach zu 

einkommensteuerbaren und ein-
kommensteuerpflichtigen Einkünf-
ten führen und begründen keine 
weitere eigenständige Einkunftsart, 

 
 erweitern nicht den einkommen-

steuerrechtlichen Lohnbegriff, son-
dern stellen lediglich eine pauscha-
lierende Erhebungsform der Ein-
kommensteuer zur Wahl und be-
ziehen sich auf alle Geschenke an 
Geschäftsfreunde, und zwar unab-
hängig davon, ob ihr Wert 35 € 
überschreitet oder nicht. 

 
Nach einer Verfügung der Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt am Main 
müssen bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignis-
ses, wie Geburtstag, Jubiläum) mit 
einem Wert bis zu 40 € (inklusive 
Umsatzsteuer) nicht mehr in die Be-
messungsgrundlage der Pauschal-
steuer einbezogen werden. 
 
Wegen der Komplexität der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerbera-
ter gefragt werden. 

 

Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifikationsnummern 

 
Im Jahr 2007 ist eine Identifikations-
nummer (IdNr) eingeführt worden, die 
inzwischen bei den meisten steuerli-
chen Angelegenheiten natürlicher 
Personen von der Finanzverwaltung 
genutzt wird. 
 
Ab 2016 ist diese IdNr auch wichtig 
für den Bezug von Kindergeld. Um zu 
verhindern, dass mehrere Personen 
gleichzeitig Kindergeld für ein Kind 

beziehen, müssen Kindergeldberech-
tigte ihre eigene IdNr und die des 
Kindes/der Kinder der zuständigen 
Familienkasse mitteilen. 
 
Hinweis:  
Es bietet sich an, die entsprechenden 
IdNrn den Familienkassen schon vor 
dem 01.01.2016 mitzuteilen, damit 
die Kindergeldzahlungen nicht einge-
stellt werden. Die eigene IdNr findet 

man im Einkommensteuerbescheid 
oder in der Lohnsteuerbescheinigung. 
Falls die eigene IdNr und/oder die 
des Kindes/der Kinder nicht bekannt 
sind, kann man diese über ein Einga-
beformular unter www.bzst.de erneut 
anfordern. Bei fehlendem Internetzu-
gang geht dies auch telefonisch über 
die Hotline 0228 4081 240. Die Bear-
beitungsdauer beträgt etwa vier Wo-
chen. 

 

Veränderungen bei der Gültigkeit von Freistellungsaufträgen nach dem 1. Januar 2016 

 
Seit dem 01.01.2011 können Freistel-
lungsaufträge nur unter Abgabe der 
Steueridentifikationsnummer des 
Steuerpflichtigen und des Ehegat-
ten/Lebenspartners geändert oder 
neu erteilt werden. 
 
Durch Änderung des Einkommen-
steuergesetzes verlieren bestehende 
Freistellungsaufträge ohne gültige 

steuerliche Identifikationsnummer 
(IdNr) ab 01.01.2016 ihre Gültigkeit. 
Es ist darauf zu achten, dass Freistel-
lungsaufträge, die für einen unbefris-
teten Zeitraum erteilt wurden, zum 
01.01.2016 ungültig werden, wenn 
diesen keine IdNr zugeordnet wird. 
Es muss kein neuer Freistellungsauf-
trag erteilt werden. Es reicht aus, 
wenn dem Institut, bei dem der Frei-

stellungsauftrag vorliegt, vor Beginn 
des Jahres 2016 die IdNr mitgeteilt 
wird. 
 
Hinweis:  
Es sollte gleichzeitig geprüft werden, 
ob die Höhe der freigestellten Beträge 
noch in Ordnung ist. 

 
 



Steuerklassenwahl für das Jahr 2016 

 
Das zwischen dem Bundesministeri-
um der Finanzen und den obersten 
Finanzbehörden der Länder abge-
stimmte „Merkblatt zur Steuerklas-
senwahl für das Jahr 2016 bei Ehe-
gatten oder Lebenspartnern, die bei-
de Arbeitnehmer sind“ erleichtert die 
Steuerklassenwahl. 
 
Ehegatten oder Lebenspartner, die 
beide unbeschränkt steuerpflichtig 
sind, nicht dauernd getrennt leben 
und beide Arbeitslohn (aktives Be-
schäftigungsverhältnis, keine Versor-
gungsbezüge) beziehen, können be-
kanntlich für den Lohnsteuerabzug 
wählen, ob sie beide in die Steuer-
klasse IV eingeordnet werden wollen 
oder ob einer von ihnen (der Höher-
verdienende) nach Steuerklasse III 
und der andere nach Steuerklasse V 
besteuert werden will.  
 
Faustformel 
Die Steuerklassenkombination III/V ist 
so gestaltet, dass die Summe der 
Steuerabzugsbeträge beider Ehegat-
ten oder Lebenspartner in etwa der 
zu erwartenden Jahressteuer ent-
spricht, wenn der in Steuerklasse III 
eingestufte Ehegatte oder Lebens-
partner ca. 60%, der in Steuerklasse 
V eingestufte ca. 40% des gemein-
samen Arbeitseinkommens erzielt. 
Bei abweichenden Verhältnissen des 
gemeinsamen Arbeitseinkommens 
kann es aufgrund des verhältnismä-
ßig niedrigen Lohnsteuerabzugs zu 
Steuernachzahlungen kommen. Aus 
diesem Grund besteht bei der Steu-
erklassenkombination III/V generell 
die Pflicht zur Abgabe einer Einkom-
menssteuererklärung. Zur Vermei-
dung von Steuernachzahlungen bleibt 
es den Ehegatten oder Lebenspart-
nern daher unbenommen, sich trotz-
dem für die Steuerklassenkombinati-
on IV/IV zu entscheiden, wenn sie 
den höheren Steuerabzug bei dem 
Ehegatten oder Lebenspartner mit 
der Steuerklasse V vermeiden wollen; 
dann entfällt jedoch für den anderen 
Ehegatten oder Lebenspartner die 
günstigere Steuerklasse III. Zudem 
besteht die Möglichkeit, die Steuer-
klassenkombination IV/IV mit Faktor 
zu wählen (Faktorverfahren). 
 
Um verheirateten oder verpartnerten 
Arbeitnehmern die Steuerklassenwahl 

zu erleichtern, haben das Bundesmi-
nisterium der Finanzen und die obers-
ten Finanzbehörden der Länder Ta-
bellen ausgearbeitet.  
 
Die Tabellen und weiterführenden In-
formationen sind in dem „Merkblatt 
zur Steuerklassenwahl für das Jahr 
2016 bei Ehegatten oder Lebens-
partnern, die beide Arbeitnehmer 
sind“ des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 11.11.2015 zu finden. 
Hiernach müssten Sie einfach nur 
„googeln“.  
 
Aus den Tabellen können die Ehegat-
ten oder Lebenspartner nach der Hö-
he ihrer monatlichen Arbeitslöhne die 
Steuerklassenkombination feststellen, 
bei der sie die geringste Lohnsteuer 
entrichten müssen. Soweit beim 
Lohnsteuerabzug Freibeträge zu be-
rücksichtigen sind, sind diese vor 
Anwendung der jeweils in Betracht 
kommenden Tabelle vom monatli-
chen Bruttoarbeitslohn abzuziehen. 
 
Die Tabellen erleichtern lediglich die 
Wahl der für den Lohnsteuerabzug 
günstigsten Steuerklassenkombinati-
on. Ihre Aussagen sind auch nur in 
den Fällen genau, in denen die Mo-
natslöhne über das ganze Jahr kon-
stant bleiben. Im Übrigen besagt die 
im Laufe des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Hö-
he der Jahresschuld. Die vom Ar-
beitslohn einbehaltenen Beiträge an 
Lohnsteuer stellen im Regelfall nur 
Vorauszahlungen auf die endgültige 
Jahressteuerschuld dar. In welcher 
Höhe sich nach Ablauf des Jahres 
Erstattungen oder Nachzahlungen 
ergeben, lässt sich nicht allgemein 
sagen; hier kommt es immer auf die 
Verhältnisse des Einzelfalles an. Das 
Finanzamt kann Einkommensteuer – 
Vorauszahlungen festsetzen, wenn 
damit zu rechnen ist, dass die Jah-
resschuld die einzubehaltende Lohn-
steuer um mindestens 400 EUR im 
Kalenderjahr übersteigt. 
 
Änderung der Steuerklasse 
Maßgebend für den Lohnsteuerabzug 
sind die von der ELStAM-Datenbank 
mitgeteilten elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale, die der Arbeitge-
ber solange anzuwenden hat, bis das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 

geänderte Besteuerungsmerkmale 
des Arbeitnehmers zum Abruf zur 
Verfügung stellt. Wie bei der Papier-
lohnsteuerkarte gilt der Grundsatz der 
Maßgeblichkeit der elektronisch be-
scheinigten Besteuerungsmerkmale. 
 
Etwaige Änderungen der Lohnsteuer-
abzugsmerkmale sind fortlaufend 
vorzunehmen. Die in der ELStAM-
Datenbank bereitgestellten Steuer-
klassen gelten über das Kalenderjahr 
hinaus solange fort, bis sie pro-
grammgesteuert oder auf Antrag des 
Arbeitnehmers geändert werden. Eine 
Ausnahme besteht bei den Steuer-
klassen nur noch bei Wahl des Fak-
torverfahrens, das im Lohnsteuerer-
mäßigungsverfahren jährlich neu be-
antragt werden muss. Die bisherigen 
Regelungen zur Korrektur der Lohn-
steuerklassen werden dem Grundsatz 
nach beibehalten. 
 
Eine Verpflichtung zur Änderung 
schreibt das Gesetz weiterhin nur in 
den Fällen vor, in denen sich die tat-
sächlichen Verhältnisse zum Nachteil 
des Arbeitnehmers auswirken. Treten 
beim Arbeitnehmer die Vorausset-
zungen für eine ungünstigere Steuer-
klasse ein, muss er dies dem Finanz-
amt anzeigen. Dies gilt insbesondere 
in den Fällen der Steuerklasse II, 
wenn die Anforderungen für die Be-
rücksichtigung des Entlastungsbe-
trags für Alleinerziehende nicht mehr 
vorliegen. 
 
Ergibt sich dagegen im umgekehrten 
Fall nach den geänderten tatsächli-
chen Verhältnissen eine vorteilhaftere 
Steuerklasse, ist er berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Änderung des 
bisherigen Lohnsteuerabzugsmerk-
mals bei seinem Wohnsitzfinanzamt 
zu beantragen. 
 
Heiratet z. B. ein Arbeitnehmer und 
ist bisher die Steuerklasse I beschei-
nigt worden, obwohl bei ihm durch 
Eheschließung die Steuerklasse III in 
Betracht kommt, kann er eine Steuer-
klassenänderung beim Wohnsitzfi-
nanzamt mit dem Vordruck "Steuer-
klassenwechsel bei Ehegat-
ten/Lebenspartnern" verlangen. 
 
Die Änderung wird mit Wirkung von 
dem ersten Tag des Monats an vor-



genommen, an dem erstmals alle Vo-
raussetzungen hierfür vorgelegen ha-
ben, also ggf. auch für bereits abge-
laufene Lohnzahlungszeiträume des 
aktuellen Lohnsteuerjahrs. 
 
Beispiel: Rückwirkende Beantra-
gung der Steuerklasse 
Ein Arbeitnehmer heiratet im Novem-
ber 2015. Im Dezember beantragt er 
beim Wohnsitzfinanzamt die Steuer-
klasse III, weil er Alleinverdiener ist. 
Die Steuerklasse III ist mit Wirkung 

ab 01.11. zu gewähren und vom Ar-
beitgeber anzuwenden. 
 
Eine Sonderstellung nimmt der Steu-
erklassenwechsel ein, der nur bei 
Doppelverdiener-Ehegatten bzw. 
Doppelverdienern einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft infrage 
kommt. 
 
Für den Steuerklassenwechsel bei 
Ehegatten bzw. Lebenspartnern ist 
weiterhin eine formelle Antragstellung 

erforderlich und der beantragte Steu-
erklassenwechsel erst ab dem Beginn 
des Monats wirksam, der auf die An-
tragstellung folgt. Der "Antrag auf 
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten" 
ist aus diesem Grund auch für die seit 
2014 geltende elektronische Lohn-
steuerkarte an die Antragsfrist 30.11. 
gebunden, um eine Berücksichtigung 
für das laufende Lohnsteuerabzugs-
verfahren zu erreichen. 

 

Neuerung im Bereich Meldeverfahren – Bereitstellung von Daten durch die Unfallversicherungsträger 

 
Zum Ende des Jahres werden von al-
len Berufsgenossenschaften Mittei-
lungen für die Jahresmeldungen ver-
sandt. Auf diesen Mitteilungen befin-
det sich eine sogenannte „PIN“. Diese 
PIN benötigen wir im nächsten Jahr, 

um uns beim Stammdatendienst bei 
den gesetzlichen Unfallversicherun-
gen anzumelden. 
 
Bitte lassen Sie uns aus diesem 
Grund diese Mitteilung zukommen.  

Sollten Ihnen die Mitteilungen der PIN 
im ersten Halbjahr 2016 mit geson-
dertem Brief übermittelt werden, so 
leiten Sie bitte auch diese Mitteilung 
an uns weiter.  

 

Ein Jahr gesetzlicher Mindestlohn 

 
Seit dem 1. Januar 2015 gilt in 
Deutschland ein flächendeckender 
gesetzlicher Mindestlohn.  
 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat hinsichtlich der 
Aufzeichnungspflichten mit der Min-
destlohndokumentationpflichtenver 
ordnung (MiLoDokV) für eine gewisse 
Erleichterung gesorgt. Eine 
Dokumentation muss danach für 
solche Arbeitnehmer nicht erfolgen, 
deren verstetigtes regelmäßiges 
Bruttoarbeitsentgelt 2.958 € im Monat 
überschreitet. 

Nachstehend sind noch einmal die 
wichtigsten Punkte zum Mindestlohn 
aufgeführt: 
 
 Die Aufzeichnungen dürfen hand-

schriftlich oder maschinell erstellt 
bzw. ausgefüllt werden. 

 Unterschriften des Arbeitgebers 
und/oder Arbeitnehmers sind nicht 
erforderlich. 

 Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, 
dass die Aufzeichnungen korrekt 
sind. 

 Die Arbeitszeit muss bis zum Ab-
lauf des siebten auf den Tag der 

Arbeitsleistung folgenden Kalender-
tags dokumentiert sein, also spä-
testens innerhalb einer Woche. 
 

 Die Dokumentation verbleibt beim 
Arbeitgeber, sie muss bei einer 
Kontrolle durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zeitnah vorgelegt 
werden können. 

 Der Arbeitgeber hat die Aufzeich-
nungen mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren, beginnend mit dem 
für die Aufzeichnung maßgeblichen 
Zeitpunkt. 

 

Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2016 bei verbilligter Vermietung 

 
Bei verbilligter Vermietung von Woh-
nungen sowohl an Angehörige als 
auch an fremde Dritte beträgt die 
Grenze 66 % der ortsüblichen Markt-
miete. Deshalb ist Folgendes 
zu beachten: 
 Beträgt die vereinbarte Miete min-

destens 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete, dann sind die mit den 
Mieteinnahmen zusammenhängen-
den Werbungskosten voll abzugs-
fähig. 

 Liegt der Mietzins unterhalb von  
66 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur ent-
sprechend dem entgeltlichen Anteil 

der Vermietung geltend gemacht 
werden. 

 Aus diesem Grund sollten beste-
hende Mietverträge kurzfristig da-
rauf geprüft werden, ob sie den üb-
lichen Konditionen entsprechen und 
auch so durchgeführt werden. Dies 
gilt auch für die zu zahlenden Ne-
benkosten. Insbesondere sollte die 
Höhe der Miete geprüft und zum 
01.01.2016 ggf. angepasst werden. 
Dabei empfiehlt es sich, nicht bis 
an die äußersten Grenzen heran-
zugehen. Eine Totalüberschuss-
prognose ist in allen Fällen nicht 
mehr erforderlich. 

 Bei der Höhe der Miete kommt es 
zwar auf die 66 %-Grenze an, aber 
der Mietvertrag muss insbesondere 
bei Vermietung an Angehörige ei-
nem Fremdvergleich (Vermietung 
an fremde Dritte) standhalten, weil 
er sonst steuerrechtlich nicht aner-
kannt wird. Die Mieten und Neben-
kosten sollten von den Angehörigen 
pünktlich per Überweisung bezahlt 
werden. 

 

 

 

 


